
Zeitschrift: Der schweizerische Republikaner

Herausgeber: Escher; Usteri

Band: 1 (1798)

Artikel: Gesetzesvorschlag der Kommission des grossen Rathes über die
Einsetzung der Friedensgerichte und Friedensrichter [Fortsetzung]

Autor: [s.n.]

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-543167

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 07.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://doi.org/10.5169/seals-543167
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


schaffensten nnd Einsichtsvollsten, die sich über sein
Wohl berathn», die nicht seine» blinden Vorurtdcilcn
buiblg-n, sondern sein wahres Jnicnsse, wenn es auch
fur den Aug-'nblik dasselbe nicht erkennen sollte, beför
dern; in unserer Konstitution findet knne VvlkSkäu-
schuiig mehr stakt: durch alle Mittel des Unterrichts
der, sobald einmal Geld da ist, in Thätigkeit gcsezt
werden wird wird das Volk einmal fähig werden,
Wahrheit selbst einzusehen Einsichten zu haben, wahre
Freiheit von unachrec zu unterscheiden; in unsrer Kon
si.'tntion kann jeder zu allem gelangen, ist von nichts
ausgeschlossen: unbegränzte Handels - und Erwerbs-,
freiheit findet Plaz.

Jeder G -ftzgcber belehre darüber das Volk nach
Maasgabe seines Einflusses: er zeige ihm, was es
m jeder Ri'ksicht an Freiheit gewinnt gegen den ge-
ringen Geldbeitrag, denes dagegen entrichten muß:
er b lehre eS, daß es der Freiheit nicht würdig wäre.
Wenn es sich weigerte, dieß Opfer dem Vaterlande
gegen die unschäzbarcnGüter der Erhaltung der Kon
stitution, und daher des vollen Genusses der Men-
schenrechte nnd achter Freiheit darzubringen.

Aber wäre das Finanzsystem noch viel mangelhafter
und drückender als es wirklich ist, so hätte ich zwei grosse
Beweggründe den Gesczgcbern vorzutragen, die ich izt
nur^ denjenigen welche wirklich das Mangelhafte und
Drückende — gegen Meine Ueberzeugung — dar »in
finde», zur Bcherzignng empfehlen will.

Ich frage euch. B. Geftzgeber, ist das Vaterland
nicht wirklich in Gefahr Werfet einen Dlik umicuch;
hier sehestihr leere Magazine, dorterschöpste Kisten eine
ganzliche Crediklosigkeit des Staates in und ausser sei-

ne» Grenzen; nach der höchst unglüklichen, ich darf
faaea leichtsinnigen Suspension der diesjährigen Ae-
brnde», eine heißhungrige, mit Reckt mißvergnügte
Geistlichkeit; seit sechs Monaten rastlos arbeitende
durch ganz Hclvetien unbezahlte Autoritäten; eine in
allen Hauptstücken noch dürftige Scaatsmaschine; nnd
über dieß alles ein Allianztraktat, der, nebst unsrer
eignen Sicherheit, uns vielleicht heute, wahrscheinlich
morgen, beinahe gewiß übermorgen, zur Unterhaltung
eines stehenden Heers von 20000 Mann auffodert, —

Wie soll unter diesen Umständen und bei dem
nicht unwahrscheinlichen Ausbiuch eines neuen Krie-
gcs, ohn- ein in Ausübung g-seztes ^Auflagensystem
— die Regierung unsere Gränzen schützen'? wie die
innere Sicherheit gegen das Heer von Aufwieglern
die der Fremde besolden wird, bei der gegenwärtigen
Stimmung des Volkes in viele» Theilen der Schwei,
sichern? W-e können wir unsere Verpflichtungen ge-
gen Fraukreich dann erfüllen? was wird Frankreich
thun, wenn unsere Regierung erklären muß, daß sie
ausser Stand sey, de» Bedingungen des Allianztrak-
takes Genüge zu thun?

Ich fodre euch aber auch zum Schlüsse, B-Gesez-
geder, auf, einrn Vlik auf den Finanzzustaud der uns

umgebenden übrigen neuen Republiken zu werfen. Bei
den Finanzen der grossen Nation wollen wir uns nicht
aufhalten; sie sind zu kollossaüsch für uns; — aber die
Bemerkung dürfen wir - nicht verschweigen: weint
miser Volk die Auflagen, die es nach dem vorliegenden
Plane bezahlen soll, vergleicht, mit dem was das
fränkische Volk bezahlt, so wird das helvetische keinen
Grund zu Klage finde». — Dort sehen wir das Di-
rektorium der batavischen Republik, ihren Kesczgeben»
den Räthen die Bedürfnisse des Jahres mit der Erklä-
rung vorlegen, daß alle zusammengerechneten Auflagen
und Einkünfte nur etwa einen dritten Theil jeuer be-
friedigen, und daß zu Befriedigung der zwei andern
Drittheilc, eine ausserordentliche Steuer von etwa 30
vom Hundert aller Einnahmen erfoderlich seyn wer-
den. Hier tritt in der cisalpinischen Republik der
fränkische bevollmächtigte Gesandte auf; er sagt zu den
Geftzaebern: Eure Finanzen sind wie eure ganze Re-
publik in der klaglichsten Desorganisation; das Dirck-
rvrium der grossen Nation will, wie es eure Schöpfe-
rin war, aiich eure Retterin werden: Hier ist, nebst
einer ncuen Konstitution, auch ei» Finanzplan, den
ihr zweifelsohne dankbar annehmen werdet. Dort
tritt in der römischen Republik der fränkische General,
ans: Eure Republik ist zwar, sagt er zu den Gesezge-
bern noch nichts weniger als vrgainsirt, aber geht
nun ans vier Monat nach Hause und genießt Urlaub
und Ruhe von euren grossen Geschäften. Dilapida»
tionen verstehen wohl die neuen Römer, aber weise

Fmaozgesitze nicht durch die die Republik gerettet
werden könnte. Die Mutter. Republik Wird bessere

Sorge für die Tochter tragen.
Stellvertreter des helvetischen Volkes, Ihr ver«

steht mich; Ihr verlangt k.ine Anwendung; es wurde
jede mein Herz zerreißen Nein die helvetische R-Pu-
bük soll eine ehrenvolle Ausnahme machen! Ich be<

theure vor Gott, daß ich aus Gewissen und Vater-
landspflicht zur Annahme des Finanzplans stimme.

Gesetzesvorscl'laq der Kommission des arsssm
Rathes über die Einfttzung der Friedens-
gerichte und Friedensrichter.

(Fortsetzung.)

Sechster Abschnitt.
Rechtliches Verfahren vor dem Friedensqcrichte,

in Sachen die in seiner Competenz sind.

§ 108. Vor dem Friedensgerichte soll sich keine

Parthci eines Beistandes oder Advokaten bedienen.

roy. Niemand soll einen Advokaten, oder irgend
eine Person, die sich mit Verfertigung von Rechts«
schrifttn oder mit Verbeiständungen vor dem Cantons-



oder DistrikèSgerichk aîgiebt, m ihrem Namen vor das
Friedensgericht bevollmächtigen.

no. Vor dem Friebcnsgericht hat kein anderes,
.als ein blos mündliches Verfahren statt.

m. Das Friedensgericht soll den Partheien nie-

mals gestatten, weder Rechtsschriften noch schriftliche
Berichte einzureichen.

na. Der Schreiber des Friedensgerichts nimmt
die mündlichen Klagen und Antworten der Partheicn
zu Protokoll.

Hz. Wenn der Friedensrichter oder die Beisitzer
bemerken, daß die eine oder andere Parthei euie cnt-
scheidende Thatsache nicht deutlich genug bestimmt, so

sind sie schuldig, die nähere Bestimmung derselben zu
fodern.

11^. Wenn die eine Parthei über eine von der
andern angebracht« entscheidende Thatsache weggeht,
so sollen die Friedensrichter, oder die Beisitzer sie am
hatten, sich darüber zu erkläre».

115. Wenn das Friedensgericht einen Beweis
über eine entscheidende Thatsache nothwendig findet,
so soll es die Parthei, welcher er obliegt, anhatten,
denselben zu leisten.

116. Wenn eine Parthei einen Beweis über einen
von ihrer Gegeuparthci wiversprocherien Thatsaz zu
leisten begehrt, so soll das Fricdensgericht zuerst ent-
scheiden, ob dieser Thatsaz auf die Beurtheilung der
streitigen Frage einigenEinfiuß haben könne oder nicht?

117. Es soll den Beweis nur dann gestatten, wenn
es findet, daß die zu erweisende Thatsache auf die
Beurtheilung der streitigen Frage einigen Einfluß hm
ben könne.

11L. Wenn der Beweis durch Schriften gelegt
werden soll, so muß das Friedensgericht dem Beweis-
sichrer im Fall er fie nicht bei der Hand dàtre, eine
so viel möglich kurze F. ist gestatten, diewiben aufzulegen.

iih. Wenn die eine Parthei eine von der andern
aufgelegte Beweisschrift für faijch erklärt, sv soll das
Friedensgericht diese Erklärung sogleich zu Protokoll
nehmen lassen, alles weitere Verfahre» i» der Sache
einstellen, und dieselbe an.das Kanlonsgerichr verweisen.

120. Cs sendet in diesem Falle dem Prafibem
des Kantonsgerichts innerhalb vier Tagen die Men zu.

121. Wenn der Beweis durch Zeugen geführt wer-
den soll, so beruft der Friedensrichter dieselbe» durch
einen Erscheinungsbefehl vor das Friedensgericht.

122. Ein ausserhalb des Bezirks wohnender Zeuge,
wird auf die nämliche Weise vorberufen, wie eine aus
serhalb desselben sich aufhaltende Parchei.

12z. Das Verhör »er Zeugen geschieht mündlich,
und in Gegenwart der Parthcien.

124 Der Friedensrichter befragt einen Zeugen
nach dem andern, über die streitige Thatsache.

12Z. Während dem Verhör eines Zeugen, müssen
die übrigen Zeugen abtreten.

126. Die Aussagen der Zeugen werden von dem
Schreiber zu Protokoll genommen.

Z6

127. Die Beisitzer des Friedensgerichts und sede
der streittiideu Parcheien, habe» das Recht, den Zeu-
gen Fragen vorzulegen, die auf die nähere Besinn-
mung des durch den Beweis auszumitteliioen Faktums
Bezug haben.

12«. Wenn sich die Zeugen in ihren Aussagen
widersprechen so kam, sie das friedensgericht darüber
konfrontiren.

i2y. Jeder Zeuge ist schuldig, die Wahrheit sei-

ner Aussagen auf Begehren oer einen oder andern

Parthei, durch eine eidliche Beschwörung, in allen
denjenigen Fallen zu bekräftigen, in denen die Civil-
Gesetze einen Eid zulassen.

1Z0. Das Friedensgericht sezt den Zeugen bei der

Erscheinung sogleich ihr Taggeld fest.

izi. Den Zeugen, die in dem Bezirke des Frie-
densgerichts wohnet«, soll es das Taggcld nach Maß-
gäbe ihrer Vcrftmmniß bestimmen.

132. Den Zeugen, die ausserhalb des Bezirkes
wohnen, sollen für vier Stunden Entfernung allemal
ein ganzes Taggcld, für füizf bis acht Stunden zwei,
und für neu» bis zwölf Stunden drei Taggelder zucr-
kennt werden u. s. f.

133. Wenn der Beweis auf Lokaloerhältnissen be-

ruht, so begiebt sich das Friedensgericht zur Einnahmt
des Augenscheins auf Ort und Steile.

134. Wenn der Beweis zugleich von Lokalverhalt-
nissen uyd Zeugen abhängt, so sollen die Zeugen auf
dein streitigen Ort selbst, bei Einnahme des Augen-
scheinS abgehört werden.

13Z. Alle Ncbenftagen oger Beihandcl sollen auf
die gleiche Art, wie die Hauptfragen verfuhrt werde».

136. Die Verführung der Hauptfrage, soll alle-

mal auf die Seite gesezt werden, bis die Nebenftage
entschieden ist.

Siebenter Abschnitt.
Urtheile der Friedensgerichte in Sache«

von ihrer Competenz.
§ 137- Das Friedensgericht ist schuldig, über alle

Sachen, die unter seiner Competenz sind, zu urtheilen,
sobald die Partheien verhört, und da, wo es nöthig
ist, die Beweise geleistet worden find.

138. Das Friedensgericht ist schuldig, seine >!r-

theile aus Eid und Gewissen, nach Recht uud Gest-

zen auszufallen.
138. Die Urtheile der FricdenSgerichte in Sache»,

die unter ihrer Competenz sind, sönnen acht Tage

nach ihrer Ausfallung vollzogen werden.
140. Ueber die Urchcile der Friedensgerichte kann,

ii« den durch den Paragraph 8y der Constitution be-

smilmieu Fällen, die Cassatà vor dein obersten C>e-

richtshose nachgesucht werden. ^
141. Die Cassation muß auf der Stelle gefode«

werden.
Die Fortsetzung im 135 Stnk.



Der schweizerische Republikaner.
Hundert fünf und achtzigstes Stuf.

Gesezvorschlaa der Commission des ssrossen^hrem Gewissen mit Recht und Billigkeit übereinstimmt.
>6 nlier die làseknna der Friedens^ ^ sollen diesen Vergicichsvorschlag dc«.naryee uver v;e GllNeßlMst mr ^»tveiiv ^chcien, in der obbestimmten Frist von sechs Tagm

schriftlich zustellen.
154- Keine von beiden Partheien kann diesen

gerichte und Friedensrichter.

(Fortsetzung.)

Achter Abschnitt.
Gchiedrichterliches Amt der Friedensge?

richte in Sachen über ihrer Competenz
§ 142. Die Friedensgerichte haben in allen vor

sie gebrachten Streitigkeiten, die nicht unter ihrer
Compecenz sind, die Pflicht auf sich, die Partheieu
anzuhören, und sie durch zwckmasslge Vorstellungen
zur freundlichen Ausgleichung zu bereden.

54Z. Wenn die Partheien sich nicht gütlich ver-
gleichen, so müsse» sie sich erklaren, ob sie sich einem
Spruche des Fricdensgerichts unbedingt unterwerfen
wollen oder nicht?

i44> Wenn sie die Erklärung ausstellen, daß sie
sich dem Spruche des Friedcnsgerichts unbedingt un-
terwerfen, so soll das Friedensgericht diese Erklärung
zu Protokoll bringen lassen.

I4Z- Es soll hierauf in der kompromitirteu Sache
so verfahren, wie in dem sechsten Abschnitte dieses
Titeis, in Rüksicht auf die unter seiner Compete»; lie-
genden Streitigkeiten vorgeschrieben ist.

146. Das Friedensgericht kann auch in einem
solchen Falle einen Zeugen, auf Begehren der einen
oder andern Parthei, zum Eid anhalten.

147. Wenn das rechtliche Verfahren unter den
Partheien nach den oben angeführten Vorschriften be-
endigt ist, so fallt das Frieoensgericht seinen Spruch
nach Recht und Gesetzen, und auf Eid und Pflicht aus.

14Y. Ein solcher Spruch ist unwiderruflich, und
hat die Verbindlichkeit eines in Kraft erwachsenen
llrcheils.

14?. Er kann nach einer Frist von 14 Tagen
vollzogen werden.

150. Wenn die eine von beiden Partheien, oder

Vergleichsvorschiag vor Zluslauf der nächsten acht Ta-
gen nach Eröffnung desselben ausschlagen.

155. Nach Verlauf dieser acht Tage, hat jede
Parthei eine Frist von vierzehn Tagen, den Vorschlag
auszuschlagen.

156. Wenn der Vergleichsvorschlag des Friedens?
gerichts innerchalb der Frist von vierzehn Tagen nicht
ausgeschlagcn wird, so ist er unwiderruflich, und hat
die Verbindlichkeit eines in Kraft erwachsenen llrcheils.

157. Die Ausschlagung geschieht durch eine An?
zeige von Seite der Parthei bei dem Friedensrichter.

iZ8. Der Friedensrichter sott derselben ein schrist-
liches Zeugniß zusteilen, in welchem das Datum der
Eröffnung des ausgefällten Vergleichsvorschlages, un»
der geschehenen Ausschlagung bemerkt werden muß.

izy. Die Distriktsgerichte sollen keine Klage an-
hören, bis die klagende Parthei einen solchen schrift?
lichen Schein von dem Friedensrichter aufweist.

Neunter Abschnitt.
Von den Prozeßkosten vor dem Friedens?

g e r i ch t.
§ 160. Wenn eine Streitigkeit unter der Vermitt-

lung des Fricdensgerichts verglichen wird, so soll ein
besonderer Artikel bestimmen, wie es iu Rüksicht der
Kosten gehalten werden solle.

161. Wenn das Friedensgericht eine Streitsache
durch Urtheil oder Spruch endlich entscheidet, so soll
es zugleich über die Kosten absprechen.

162. Das Friedensgericht sott in allen Fällen,
wo das Recht der obsiegenden Parthei unzweifelhaft
ist, derselben die Kosten nach Anleitung der folgende»
Artikel zusprechen.

16z. Wenn die obsiegende Parthei in dem Be-
beide zugleich sich dem Spruche des Fricdensgerichts?zwke des Friedensgerichts ansässig ist, so soll es ihr
nicht unbedingt unterwerfen wollen, so hat kein Be- " ^ -
weisverfahren vor dem Friedensgericht Statt.

iZl. Das Friedensgcricht ist aber dessen ungeacht
verbunden, über die streitige Sache die genauesten Er-
kundjgungen einzuziehen.

1Z2. Es soll innerchalb 6 Tagen von der Zeit
>an, da die Parcheien sich erklärt haben, daß sie sich
seinem Spruche >«icht unbedingt unterziehen wollen,
denselben einen Vergleichsvorschlag vorlegen, der nach

blos das ausgelegte Geld zuerkennen.
164. Wenn die obsiegende Parthei ausserhalb dem

Bezirke des Friedensgerichts wohnet, so soll ihr dieses
lezrere neben dem ausgelegten Gelde, auch eine be?

stimmte Summe als Entschädigung für die Reise? un»
Zehrungskosten zusprechen.

idz. Die Summe dieser Kosten muß bei der Er?
öffnung des Urtheils oder des Spruches, in Gegen?'
wart der Parcheien bestimmt werden.



Vierter Titel.
Von der unstreitigen Gerichtsbarkeit des

Friedensrichters.

E r st e r A b schnit f.
Von den Gegenständen, die unter die um

streitige Gerichtsbarkeit des Friedens-
rich ters g ehörcn.
§. i66. Dem Friedensrichter sieht in seinem Be-

zjrke die Auflegung und Eröffnung der Siegel zu.
167. Der Friedensrichter legalifirt alle Lebens-

und Todcsschcine, Zeugnisse der Aechtheit und der-
gleichen, welche die Mumzipalitaten ertheilen. So
wie auch alle öffentlichen Akten, welche nach dem Ge-
seh über die Einrichtung der Munizipalitäten, vor die-
sen leztern aufgenommen werden können.

id«. I» denjenigen Gemeinden, welche über zwei
Stunden von dem Wohnort des Friedensrichters ent-
fernt sind, soll der Friedensrichter einen Beisitzer be-
stellen, der in seinem Namen die Versiegelung und
Eröffnung der Siegel vornimmt.

i6y. Dieser Beisitzer soll sich von dem Munizipa-
lftätsschreiber begleiten lassen.

170. Der Friedensrichter bewilliget die rechtlichen
Verbote.

171. Er bewilliget auch die Arreste und kann sie

an denjenigen Orten zukennen, wo vormals die Amt-
leute oder Landvögte diese Compete»; hatten.

172. Er
à
verhängt die nöthigen Sequestrationen

streitiger Gegenstände und bestimmt sowohl die Perso-
ncn, denen das se^uestrirte Gut zur Besorgung über-
gebcn werden soll, als auch die Art der Verwaltung
desselben.

17,5. Wenn jedoch über die Rechtmàsslgkeit des
Seqsefters Streit entsteht, so soll darüber verfahren
werden, wie über alle Streitfragen insgemein.

174. Der Friedensrichter ertheilt in Betreibungs-
fachen alle Bewilligungen; ansgenommen diejenigen,
welche die Vorladung vor das Distriktgcricht enthal-
ten ; welche noch ferners der Präsident dieses Tribu-
«als ausstellt.

175. Der Friedensrichter beeidigt seinen Schreiber,
seinen Wcibel, alle Munizipslbeamte, Gemeindsver-
walrer, Forst- und Feldhüter (Banwarten) und übri-
gen Beamte dieser Art in seinem Bezirke.

Zweiter Abschnitt.
Falle, in welchen der Friedensrichter

die Siegel auflegen soll.
§ 176. Die Auflegung der Siegel geschieht: 1)

entweder von Amtswegen, oder 2) zufolge eines da-
zu erhaltenen Ansuchens oder Auftrages.

177. Von Amtswegen liegt dem Friedensrichter
die Auflegung der Siegel in folgenden Fällen ob.

1) Wenn jemand in seinem Bezirke stirbt, dessen
geftzmaß ge Erben alle oder nur zum Theil

a) abwesend und von niemand behcrig repräsen-
tirt oder

ll) Minderjährig, oder endlich
c) son i naht ihres eigenen Rechts sind :

So ist der Friedeusrich er von Amtswegen ver-
pflichtet, die Vcrlassenfchaft des Verstorbene»
unter Siegel zu legen.
2) In allen Fallen, wo jemand den Auskit
nimmt, nin sich der Betreibung von Seite sei-

ner Gläubiger zu entziehen, soll der Friedens-
richter sein bewegliches Vermögen inner Siegel
bringen.

178. In diesen beiden Fällen sind die Hausge-
nossen, oder in Ermanglung derselben, die Einwohner
des nemlichcn Hauses, oder die nächsten Nachbarcn
so wie auch die Munizipalbeamtcn, die vondemAns-
trjt Bekanntschaft haben, zur Anzeige au den Fà
dêusrichter verpflichtet.

17Y. Der Friedensrichter ist zufolge eines erhalle-
nen Auftrags zur Versiegelung verpflichtet.

1) Nach der Verhaftung eines Verbrechers, wenn
ihm die Versieglung des beweglichen Guts oder
der Papiere desselben von der exekutiven Ge-
walt aufgetragen wird.

2) Wenn jemand den Geldstag (Concours) ange-
rufen hat, zufolge Auftrags des Distriktsgè-
richts, vor dem die Anrufung statt gehabt hat.

igc>. In diesen beiden Fallen muß dem Friedens-
richter von der betreffenden Behörde der Auftrag zu

.Auflegung der Siegel schriftlich ertheilt werden,
ì 181. Der Flnedenseichter soll zufolge eines bloßen

ìAnsuchens die Siegel auflegen, wenn bei einer gefall
lenen Erbschaft, wo die Erben alle mehrjährig sind,
einer oder mehrere derselben, die Versieglung begehren.

Dritter Abschnitt.
Form der Auflegung der Siegel.

§ 182. Der Friedensrichter ist schuldig, m den

oben bcsiim.nwu Fällen sogleich nach erhaltener An-

zeige, Auftrag oder Ansuchen, tue Versieglung vorzu-

nehmen.
i83. Der Friedensrichter soll sich zu jeder Aufle-

gung der Siegel durch seinen Schreiber begleiten lassen.

1L4. Der Friedensrichter beruft sogleich nach ft>-

ner Ankunft in dem Hanse, wo er die Versieglung
nehmen soll, alle Hausgenossen vor sich, und befragt
sie: ob keine von denjenigen Effekten, die unter das

Siegel gehcren, entauffert worden s yen.
1L5. Ihre Antworten werden von dem Schreib»

auf das Verbal getragen.
i8ü. Hierauf laßt sich der Friedensrichter die

Schlüssel zu allen Gehalten, Schranken, Commoden,

Bureaux, Kasten, und dergleichen überliefern, swuM
diejenigen Effekten, die verschlossen werden konneu,
in dieselben ein, und versiegelt sie.

1



r87. Dit Versieglung geschieht so, daß ein Strei-
ftn Papier, oder ein Stick Band über die Oeffnung
der Thnre, des Deckels, oder des Schlosses, durch
Ausdrücknng des Petschafts an beiden Enden so be-
festigt wird, daß die Eröffnung derselben ohne Ztt-
brechung des Siegels nicht möglich ist.

i88. Der Friedensrichter laßt jedes Zimmer oder
Gehalt, jeden Scrank, Kasten und dergleichen auf
welche ein besonderes Siegel gelegt wird, durch den
Schreiber auf dem Veroal besonders bemerken.

189- Aue diejenigen beweglichen Vcrm-gensstücke,
die nicht unter Eckgcl gebracht werden können, oder
den Hausgenossen zum Gebranch überlassen werden
müssen, laßt der Friedensrichter im Verbal genau ver-
/eichneu.

iya. Die Schlüssel der versiegelten Zimmer, Ge-
halte, Schranke u. s. w. laßt der Friedensrichter mit
Zedcln bezeichnen, und an ein Band reihen und
nimmt sie in seine Verwahrung.

iyi. Der Friedensrichter übcrgiebt einem in der
Nahe wohnenden stimmfähigen Bürger die Aufsicht
der Siegel.

192. Dieser hat die Wicht auf sich, alle Tage
nachzusehen, ob die Siegel noch ganz seyen. Findet
er eines, das beschädiget oder erbrochen ist, so zeigt
<r es dem Friedensrichter ungesäumt an.

i9Z. Der Name des Bürgers, dem die Aufsicht
der Siegel übergeben wird, soll auf dem Verbal be-
merkt werden.

194- Der Friedensrichter und Schreiber beendigen
das Verbal durch Sie Anzöge der Zeit, die sie mit der
Versieglung zugebracht haben, und durch Beisetzung
des Datums und ihrer Unterschriften, ehe sie sich aus
dem Hause entfernen, wo die Versieglung vor fich ge-
gangen ist.

Vierter Abschnitt.
Vcrhaltungsregel» sur den Friedensrichter bei verschie-

denen Vorfallen, die sia) bei den Versieglungen
ereignen könne-?.

§. iyZ. Wenn der Friedensrichter das Haus, worin
die Verheglung vor sich gehen soll, bei seiner Ankunft
verschlossen findet, so beruft er zwei der zunächst weh-
ncnden Bürger herbei, ins laßt in derselbe»! Gegen-
wart oie Tyuren durch einen Sussosser aufbrechen.

196. Er nimmt hieraas die Versieglung auf die
oben vorgeschriebene Weise in dem Hause, in Beiseyn
der gedachten beiden Manner vor.

197. Nach beendigter Versieglung läßt er die
Haustyure duru) den Schlosser wi. der zuschließen, vcr-
siegelt dieselbe, laßt über die Siegel selbst ein Stuk,
Brect fest ageln, bannt sie nicht abgerissen oder be--
schädigt werden können, und übergiedc die Aufsicht
einem der herbeigerufenen Nachbarn.

198. Wenn gch die Einwohner des Hauses, wo
die Versieglung vorgehen soll, derselben d-.»rcy Ver-
schliessung des Hauses .viocrfttzen, so befiehlt er ihnen
»uz Namen des Geietzes, die Thüren zu eröffnen.

iyy. Wenn die Einwohner des Hauses dessen un-
geacht auf ihrer Widersezlichkeit beharren, so laßt der
Friedensrichter zwei Nachbarn hccbeirufen, und die
Thüren durch einen Grosser eröffnen.

200. Wenn d e Einwohner des Hauses nach Er-
Öffnung der Thüren, sich der Versieglung widersetzen,
so stellt der Friedensrichter auf der Stelle einen Ver-
haftsbefthl gegen diejenigen aus, die sich dieses Ver-
gehcns schuldig machen.

201. Einen solchen Verhaftsbefehl kann der Frie-
densrichter gegen alle Personen ausstellen, die sich,
auch ohne Verschliessung der Thüren, im Hause selbst,
ungeachtet der im Namen des Gesetzes geschehenen
Aufforderung des Friedensrichters zum Gehorsam, der
Versieglung widersetzen.

202. Dieser Verhaftsbefehl soll sogleich von dem
nächsten Agenien vollzogen, und die verhafteten Perso-
nen dem Distriktsstatchalrer zugeführt werden, der sie
dem Cantonsgericht zur Beurtheilung übergeben soll.

20z. Dem Agenten muß eine Abschrift des über
den Vorfall aufgenommenen Verbals zur Einhändigung
an den Distrikrsstatchalter übergeben werden.

204. Wenn bei der Versieglung jemand Effekten, die
sich an dem Orte befinden, wo die Versieglung vorgeht,
als die Seinigen zurnkfobert, und von dem Friedens-
Achter begehrt, daß er sie nicht unter Siegel legen,
sondern ihm überlassen soll, so darf der lcztere es nur
unter den folgenden Bedingungen zugeben:

1) Wenn der Ansprecher ein sicherer, wohlbekann-
ter und ansaßiger Burger ist.

2) Wenn derselbe sein Eigenthumsrecht auf die
znrükgesorderte Sache beweist.

205. Der Friedensrichter ist berechtigt, von dem
Ansprechcr Bürgschaft zu fordern, wenn er seinen An-
suchen entspricht.

206. Von diesem Geftz sind diejenigen Effekte»
ausgenommen, von welchen dle Dienstboten, Commis,
oder andre im Haus wohnende fremde Personen zeigen
können, daß sie ihnen zugehcren. Diese Effekten sollen
nicht unter Siegel gelegt werden.

207. Der Friedensrichter soll alle in diesem Ab-
schnitte bestintm eu Vorfalle, Zurukfoderungen, Ueber-

gebung von Effekten und alles, was sich dieser Art
bei einer Versieglung zuträgt, auf sein Verbal bringen
lassen.

Fünfter Abschnitt.
Von den Bedingungen, unter welchen die Ercffnung

der Siegel statt hat.
§. 2<-8. Die Eröffnung der Siegel kann von dem

Friedensrichter in allen, oben Tit. iE., Abschnitt ll.
bestimmten Fällen, nur unter den folgenden, siedem
derselben eigenen Bedingungen, statt finden.

209. Bei Erbschaften, die wegen Abwesenheit,
Minderjährigkeit oder Bevogtung eines oder sichrerer
Erben uruer Siegel gelegt worden sind, hat die Er-
Öffnung derselben start.-

H



i) Wenn die Erben die Abtretung der Erbschaft,
nach den im Gcsez bestimmten Formen erklärt
haben.

s) Wenn die Erben ein LeuKÜLium invein-nii
angerufen haben, nnd die Inventur des Ver-
mögens vorgenommen werden soll.

210. Im erstcrn Faüe soll dem Friedensrichter die
«usdrüklich oder stillschweigend geschehene Anrrerung
der Erbschaft schriftlich bescheinigt werden.

211. Im leztcrn Falle soil das Distriktsgericht,
das die Inventur aufnehmen laßt, an den Friedens-
richte? ein schriftliches Ansuchen um Eröffnung der
Siegel ergehen lassen.

212. In diesem schriftlichen Ansuchen sollen diejeni-
gen Personen vernamset werden, die das Distriktsgericht
zu Aufnahme der Inventur beordert hat.

213. Wenn die Versieglung wegen Auetritt vorge-
nommcn worden ist, so lfm die Eröffnung der Siegel
nicht anders statt, als auf schriftliches Ansuchen des
Distriktsgerichts, das diejenigen Personen deutlich
vernamset, in deren Gegenwart die Eröffnung der
Siegel geschehen soll.

214. Im Fall der wegen Anrufung des Geld-
lags verhängten Versieglung kann die Abhebung der
Siegel ebenfalls nur auf ein in der im vorhergehenden
§. bestimmten Form abgefaßtes schriftliches Ansuchen
des Distriktgerichts, vor sich gehen.

21Z. Wenn der Friedensrichter die Versieglung in
dem Hause eines MrörecherL auf Ansuchen der exeku-
tjven Gewalt vorgenommen hat, so sollen die Siegel
nur auf Ansuchen derjenigen Behörde eröffnet werden,
welche die Versieglung verfügt hatte.

216. Diese Behörde ist schuldig, dem Friedens-
lichter ihr dießirliges Ansuchen, nebst der Instruktion
über die dabei zu nehmenden Vorkehren, schriftlich
zukommen zu lassen.

217. Wenn der Friedensrichter die Siegel, zufolge
eines bloßen Ansuchens von einem oder mehrerer -Mit-
erben, aus eine Verlasscnschaft gelegt hat, so hae die

Eröffnung dieser Siegel statt:
1) Auf das Ansuchen des oder derjenigen Miter-

ben, welche die Versieglung verlangt haben.
2) Auf Vorweisung eines in Kraft erwachsenen

oder von einer höchsten Instanz ausgefällten
richterlichen Urtheils, welches die Vorweiser zu
Eröffnung der Siegel, zur Antretung oder
Theilung der Erbschaft berechtigt.

218. Der Friedensrichter soll allemal auf seinem
Verbal bemerken lagen, auf wessen Ansuchen die Sie-

>che! eröffnet worden seyen.

Sechster Abschnitt.
Form der Eröffnung der Siegel.

Z. 219. Der Friedensrichter soll sich zu Eröffnung
der Siegel von seinem Schreiber begleiten lasten.

220. Er soll sie nie änderst vornehmen, als in
Hegenwart der sämmtlichen dabei mmessirten Partheien,

ihrer Bevollmächtigten, oder auch derjenigen Perso-
nen, die von Amtswegen dieser Eröffnung beiwohnen
muffen.

221. Der von dem Friedensrichter bestellte Auf-
wher der Siegel soll allemal bei der Eröffnung der-
selben zugegen seyn.

222. Der Friedensrichter soll denjenigen Personen,
welche nach dem vorhergehenden Gcsez, der Eröffnung
der Siegel beiwohnen müssen, den Tag, wo sie vor
stch gehen soll, durch einen ichrsstlchen Erscheinungs-
beseht Durch den Werbet kund thun.

22Z. Falls die eine oder andere dieser Personen,
ausser feinem Bezirke wohnhaft Ware, so geschieht oie
Kundmachung durch den Friedensrichter/himer dem
ye yzt, auf die gleiche Weise, wie oben im §.
in Rutsicht der Erschemungsbefehle vorgeschrieben wor-
den ist.

224. Wenn eine oder mehrere der intereffîrten
Parthe.eu, auf die zu Eröffnung der Siegel festgeftzre
gleit nicht zugegen waren, so wartet der Friedensrichter
eme Stunde lang über diesen Zeitpunkt hinaus. Er-
scheinen sie nichr, so laßt der Friedensrichter den
Vorfall zu Verbal nehmen, und schreitet nachher des-
sen ungeachtet zur Eröffnung der Siegel.

225. Der Friedensrichter soll den Zustand eines
jeden Siegels insbesondere untersuchen, denselben
auf dem Verbal gengu bemerken lassen, und nachher
das Siegel unmittelbar auf die Untersuchung desselben
hin abnehmen.

Unmittelbar auf die Eröffnung eines jeden
Siegels übertragt er die Aufsicht und Verantwortlich-
kett der darunter gelegenen Effekten denjenigen Perso-
nen, denen sie nach dem Gesez zukömmt.

227. Wenn die intercssirlen Partheien begehren,
daß der Friedensrichter die Siegel nur nach und nach,
und >0 abhebe, wie das Verzeichniß de» darunter lie-
gendcu Effekten aufgenommen wird, so ist er schuldig,
ihnen zu entsprechen.

223. Die Partheien sind in diesem Falle schuldig,
ihm die dadurch veranlaßten Vokationen besonders

zu bezahlen.
229. Alle bei der Eröffnung der Siegel vorfal-

lenden wichtigen und ausscrordentlichen Umstände soll

der Friedensrichter auf dem Verbal bemerken lassen.

230. Er soll dieses Verbal vor seiner Entfernung
aus dem Hause, in welchem die Eröffnung der Siegel

vorgegangen ist, dadurch schließen, daß er demselben

1) im Fall keine verdächtigen Umstände bemerkt

worden sind, die Entlassung des Aufsehers der

Siegel von seiner Pflicht beirükt.
2) Daß er die mit Eröffnung der Siegel zugtt

brachte Zeit auf dem Protokoll bemerkt.

Z) Daß er das Verbal unterzeichnet, und -auch

durch den Schreiber aufschreiben und Mit

dem Datum versehen laßt.

sDie Fortsetzung im lö6. Stük.)
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